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Who isΧ

Á Jahrgang 1967

Á Rechtsanwaltseit 1999

Á Fachanwalt für Arbeitsrechtseit 2008

Á Fachanwalt für Informationstechnologierecht(IT-Recht) seit 2009

Á Datenschutzauditor(DSA-TÜV zertifiziert)

Á Datenschutzbeauftragter(DSB-TÜV zertifiziert)

Á Jur. Fachautor, Dozent in der Aus- & Weiterbildung

Á Kanzlei: HOECK SCHLÜTER VAAGTRechtsanwälte Partnerschaft mbB
Wirtschafts- und Unternehmensrecht, Flensburg
Speziell: Danish-Desk für deutsch-dänische Rechtsbeziehungen

Blog:

AN-DS: Intro

Beratungs-& 
Tätigkeits-

Schwerpunkte

Informations- und Kommunikationsrecht (SP: Datenschutz, 
Internet- & Onlinerecht, Medien- & Social-Media-Recht)

Arbeits- und Berufsrecht (SP: Unternehmen, 
Kollektivarbeitsrecht)

Gewerblicher Rechtsschutz (SP: Marken-, Urheber- und 
Wettbewerbsrecht)

Corporate Compliance (rechtlich)

Jan A. Strunk

http://www.legalit.de/
http://www.legalit.de/
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Themen
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Arbeitsrecht & Datenschutz

Mittlerweile hohe 
Praxisrelevanz

im betrieblichen 
Alltag:  

= Anwaltlicher 
Beratungsbedarf!

Betriebsräte zunehmend sensibler 
-> Bessere Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte: Verhandlungen bei MBR, aber auch 
Unterlassungsanträge bei Verstößen des AG gegen DSR

Neuere höchstrichterliche Entscheidungen zum Umgang mit AN-Daten 
->  Auch nichtautomatisierter Umgang mit Informationen mittlerweile rechtlich relevant, Klärung 
ŘŜǎ aŜǊƪƳŀƭǎ αŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘάim Rahmen des DSR für das Arbeitsverhältnis durch BAG

Arbeitsgerichte verschärfen Rechtsprechungspraxis bei datenschutzrechtlich relevanten 
Sachverhalten -> Prozessuale Folgen von DSR-Verstößen (Unwirksamkeit von Kündigungen, 
Beweisverwertungsverbot) Siehe zuletzt etwa: ArbGCottbus, Urt. v. 25.11.2014 - 3 Ca 359/14

Ältere BV u.U. anpassungsbedürftig
-> Unwirksamkeit bei Verstoß gegen vom BAG  als Prüfungsmaßstab festgelegten 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

Maßnahmen von Datenschutzaufsichtsbehörden 
-> Untersagungsverfügungen, Bußgelder, Gewinnabschöpfung

Notwendigkeit praktischer Ausgleich Compliance-Anforderungenvs. DSR & PersönlichkeitsR AN
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Standort

I. Gesetzliche Grundlagen und Systematik des AN-
Datenschutzes 

II. Typische Konfliktfelder im Unternehmen 

III. Datentransfer im Konzern und Zulässigkeit der Weitergabe von AN-Daten an Dritte

IV. Betriebsverfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Datenverarbeitung 

V. Informations-/Handlungspflichten des Arbeitgebers 

VI. Rechtsfolgen bei Verstößen
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{ǘƛŎƘǿƻǊǘ α/ƻƳǇƭƛŀƴŎŜά όǊŜŎƘǘƭƛŎƘύ

Wer, wie, was? - Wieso, weshalb, warum?

BegriffΥ αDŜǎŜǘȊŜǎǘǊŜǳŜάΣ α9ƛƴƘŀƭǘǳƴƎάΣ α.ŜŦƻƭƎǳƴƎά ŘŜǎ Ȋǳ ōŜŀŎƘǘŜƴŘŜƴ wŜŎƘǘǎ 
= Sicherstellung rechtskonformen Handelns eines Unternehmens durch sein Management 

In den USA umfangreiche interne Ermittlungen, bei international  tätigen
Unternehmen auch grenzüberschreitende Durchführung -> Strafzahlungen

Verstöße auch auf nationaler Ebene sogar strafrechtlich relevant:
BGH, Urteil v. 17.07.09 ς5 StR394/08(Garantenpflicht eines Leiters der Innenrevision)

Compliance Regelungenerfüllen Verpflichtungen & haben Schutzfunktion für Unternehmen und seine 
Verantwortungsträger: Risikominimierung, Information, Kontrolle
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Compliance-Management-System (CMS) ist auch Bewertungsfaktor: Banken, Versicherungen, Investoren

Compliance-
Themen im 

Arbeitsrecht: 

PersönlichkeitsrechtsschutzΥ !DDΣ ώtϐ 9ǘƘƛƪǊƛŎƘǘƭƛƴƛŜƴΣ ώtϐ αWhistleblowingάΣ !b-
Überwachung (Video, E-aŀƛƭΣ ¢ŜƭŜŦƻƴΣ 5ŀǘŜƴŀōƎƭŜƛŎƘ κ α{ŎǊŜŜƴƛƴƎάύΣ 

Datenschutz(insbes. auch Compliance-Überwachung selbst!)

Arbeitssicherheit / Arbeitsschutz

Kollektives Arbeitsrecht: BetrVG, TVG

http://lexetius.com/2009,1984
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Grundrechtliche Interessenkollisionen im Arbeitsverhältnis (IKT)

Arbeitnehmer

Allgemeines Persönlichkeitsrecht 
(informationelle Selbstbestimmung, Schutz 
des gesprochenen Wortes, Recht auf private 

Datensphäre / IT-Grundrecht*), 
Art. 2 Abs. 1 GGbzw. Art. 1 Abs. 1 GG

Post-/Fernmeldegeheimnis,
Art. 10 Abs. 1 GG

Arbeitgeber

Allgemeines Persönlichkeitsrecht

Eigentum

Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb

Art. 14 GG

Lösung durch:

Á einfachgesetzliche Regelungen

Á Einzelfallbezogene Güter- und Interessenabwägung unter 

Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips

27.10.2015 | Seite 8

AN-DS: I. Grundlagen & Systematik

ϝ Ґ DǊǳƴŘǊŜŎƘǘ ŀǳŦ αGewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität" informationstechnischer {ȅǎǘŜƳŜά (BVerfG, 27.2.2008 - 1 BvR370/07 + 595/07)

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_10
http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14
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Berechtigtes Interesse Arbeitnehmer berührt

αYƭŀǎǎƛǎŎƘŜά ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎƳŅǖƛƎƪŜƛǘǎǇǊǸŦǳƴƎΥ 
V geeignet, um legitimen Zweck zu verwirklichen?
V erforderlich, da Zweck nicht durch milderen Eingriff in das PersRerreichbar? 
V angemessen, da keine überwiegenden schutzwürdigen Belange des Betroffenen?

Basics: Zulässigkeit Grundrechtseingriff
am Beispiel Arbeitnehmer-Überwachung

Keine Kontrolle Stichproben Zeitweise Kontrolle Volle Überwachung

Interessenabwägung

27.10.2015 | Seite 9
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Richterrecht = BAG!
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Á Auch im Jahr 2015 immer noch kein Gesetz zum  
Beschäftigten-Datenschutz in Deutschland 

Á Regelungen zur Zeit nur in vereinzelten Normen 
verschiedener allgemeiner und bereichsspezifischer Gesetze

Á Rechtlicher Rahmen weitgehend nur durch Richterrecht 
abgesteckt

Arbeitnehmerdatenschutz
ĂMit dem Gesetzentwurf soll erstmals seit jahrzehntelanger 

Diskussion eine umfassende gesetzliche Regelung für den 

Arbeitnehmerdatenschutz getroffen werden.[é]. Daraus ergibt sich 

eine hohe Komplexität der Materie und ein erheblicher 

Beratungsbedarf, der eine Verlängerung der Frist zur Stellungnahme 

erforderlich macht.Ă [Bundesrat im Oktober 2010]

Aktueller Stand: 

27.10.2015 | Seite 10
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http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmerdatenschutz
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Arbeitnehmer-Datenschutz = Die unendliche Geschichte ςTimeline der letzten sechs Jahre:

. 25. November 2009: SPD-Fraktion bringt Entwurf eines Gesetzes zum Datenschutz im Beschäftigungsverhältnis (Beschäftigtendatenschutzgesetz ςBDatG) in den Bundestag 
ein (BT-Drs. 17/69).

. 31. März 2010: Bundesinnenministerium legt Eckpunktepapier zum Beschäftigtendatenschutzvor.

. 28. Mai 2010: Bundesinnenministerium erarbeitet Referentenentwurfeines Gesetzes zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes.

. 25. August 2010: Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes (Regierungsentwurf, Bearbeitungsstand: 24.08.2010). => 
Pressepapier

. 5. November 2010: Bundesrat nimmt Stellung (BR-Drs. 535/10(B)) zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BR-Drs. 535/10) unter Berücksichtigung der Empfehlungen 
seiner Ausschüsse (BR-Drs. 535/2/10). 

. 25. Februar 2011: 1. Lesung, Beratung des Regierungsentwurfs zum Gesetz zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes (BT-Drs. 17/4230). Weiterverweisung in die 
zuständigen Ausschüsse. Ebenfalls erstmalig beraten: Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Verbesserung des Schutzes personenbezogener Daten der 
Beschäftigten in der Privatwirtschaft und bei öffentlichen Stellen (BT-Drs. 17/4853).

. 18./19. Mai 2011: Justizministerkonferenz in Halle. Forderung nach Ergänzung des Regierungsentwurfs. 

. 23. Mai 2011: Öffentlichen Sachverständigenanhörung im Innenausschuss des Bundestags. Kontroverse Diskussion des Regierungsentwurfs (BT-Drs. 17/4230). Ebenfalls 
diskutiert: Gesetzentwürfe der SPD-Fraktion (BT-Drs. 17/69) und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-Drs. 17/4853), sowie Anträge der Grünen (BT-Drs. 17/121) und 
der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 17/779).

. 29. September 2011: Bundestag berät Antrag der SPD-Fraktion zur Regelung des Beschäftigtendatenschutzes in einem eigenen Gesetz (BT-Drs. 17/7176) und überweist ihn 
in die zuständigen Ausschüsse.

. 9. November 2011:Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder bekräftigen auf ihrer Herbstkonferenz in Berlin am 09.11.2011, dass eine umfassende Regelung des 
Beschäftigtendatenschutzes dringend erforderlich sei (Beschluss der JuMiKo).

. 26. September 2012:Die Bundesregierung verteidigt den von ihr vorgelegten Gesetzentwurf. ½ǳ ŘŜƳ 9ƴǘǿǳǊŦ ƘŀōŜ Ŝǎ αȊǳǎǘƛƳƳŜƴŘŜ ǳƴŘ ŀōƭŜƘƴŜƴŘŜ {ǘƛƳƳŜƴ ƎŜƎŜōŜƴάΣ 
schreibt die Regierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 17/10666) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (BT-Drs. 17/10540). Sie nehme jede Kritik ernst, halte ihren 
DŜǎŜǘȊŜƴǘǿǳǊŦ ƛƴ ŘŜǊ ǾƻǊƎŜƭŜƎǘŜƴ CŀǎǎǳƴƎ ŀōŜǊ αǿŜƛǘŜǊƘƛƴ ŦǸǊ ŀǳǎƎŜǿƻƎŜƴ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜǊ {ŀŎƘŜ ǊƛŎƘǘƛƎάΦ 

. 29. Januar 2013:Die Regierungskoalition nimmt die für den 01.02.2013 geplante Abstimmung des Bundestages über den Gesetzentwurf zur Regelung des 
Beschäftigtendatenschutzes von der Tagesordnung und kündigt weitere Gespräche mit allen Beteiligten an.

. 26. Februar 2013:Die Bundesregierung stoppt das Gesetzesvorhaben vorläufig (dpa-Meldung).

. 5. Juli 2013:Der Bundesrat beschließt auf Antrag des Landes Baden-Württemberg eine Entschließung (BR-Drs. 552/13). Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, in dem 
Verfahren auf Erlass einer Datenschutz-Grundverordnung der EU auf die Grundlagen für einen effektiven Beschäftigtendatenschutz durch den nationalen Gesetzgeber 
hinzuwirken.{ŜƛǘŘŜƳΥ {ǘƛƭƭ ǊǳƘǘ ŘŜǊ {ŜŜΧ

. 01.04.2015: Empfehlungen des Europarates zur besserenAbsicherung der informationellen Selbstbestimmung am Arbeitsplatz. Bloße Handlungsempfehlungen = Soft law

27.10.2015 | Seite 11
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http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/BT-Drs.1700069.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/eckpunkte_an_datenschutz.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/referentenentwurf_beschaeftigtendatenschutz.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/RegE_Beschaeftigtendatenschutz.pdf
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Kurzmeldungen/pressepapier_beschaeftigtendatenschutz.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/535-10-B.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/br-drs535-10.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/br-drs535-2-10.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1704230.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1704853.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1704230.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/BT-Drs.1700069.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1704853.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1700121.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1700779.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/btdrs1707176.pdf
http://www.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Politik_und_Verwaltung/Bibliothek_MJ/jumiko/hk_I_5_arbeitnehmerdatenschutz.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1710666.pdf
http://gesetzgebung.beck.de/sites/gesetzgebung.beck.de/files/bt-drs1710540.pdf
http://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/beschaeftigtendatenschutz-gesetz-von-bundesregierung-gestoppt_76_167180.html
http://www.bundesrat.de/cln_350/SharedDocs/Drucksachen/2013/0501-600/552-13,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/552-13.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2306625&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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Basics: Technische Überwachung

ωSammeln
α9ǊƳƛǘǘƭǳƴƎǎǇƘŀǎŜά

ωSichten & Ordnen 
α±ŜǊŀǊōŜƛǘǳƴƎǎǇƘŀǎŜά

ωBeurteilen & Bewerten 
α!ƴŀƭȅǎŜǇƘŀǎŜά

Drei Phasen 
der  

Personaldaten-
verarbeitung:

Arbeitsrechtliche Reaktion auf 
Feststellungen ist nicht mehr Teil des 

Überwachungsvorgangs

27.10.2015 | Seite 12
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Basics: Herkömmliche Funktionelle Einteilung von Datenschutznormen (DS-Behörden)

Technik der Informationsübermittlung
Á Bereitstellung von Leitungen und Netzknoten
Á e-Mail, Internetzugang
Á Voice overIP

= Telekommunikationsgesetz TKG

Telemediendienste
Á Anbieten elektronischer Informations- und Kommunikationsdienstleistungen 

(soweit nicht ausschließlich dem TKG zuzuordnen)

= Telemediengesetz TMG, 

ggf. Rundfunkstaatsvertrag RStV(für redaktionell bearbeitete Inhalte 

sowie Rundfunk/Fernsehen)

Übertragene Informationen
Á Nachrichten, Gesprächsinhalte
Á Inhalte von aufgerufenen Seiten
Á Voice overIP

= Datenschutzgesetze, insbes. BDSG

27.10.2015 | Seite 13
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http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/
http://www.lfk.de/gesetzeundrichtlinien/rundfunkstaatsvertrag/main.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/
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Datenschutznormen bei der IKT-Nutzung in Unternehmen

[Landes-
datenschutzgesetze]

Bundes-
datenschutzgesetz

Tele-
kommunikations-

gesetz

Telemediengesetz

Rundfunk-
staatsvertrag

Allgemeines 
Gleichbehandlungs-

gesetz

27.10.2015 | Seite 14
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http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/
http://www.lfk.de/gesetzeundrichtlinien/rundfunkstaatsvertrag/main.html
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/


© RA, FA ArbR , FA ITR J. A. Strunk

TKG

§ 88Fernmeldegeheimnis

(1)Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren 
Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt 
ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser 
Verbindungsversuche.

(2)Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieterverpflichtet. Die Pflicht zur 
Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist.

§ 3 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind

6. "Diensteanbieter" jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmäßig
a) Telekommunikationsdienste erbringt oder
b) an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt;

10. "geschäftsmäßiges Erbringen von Telekommunikationsdiensten" das nachhaltige Angebot von 
Telekommunikation für Dritte mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht;

22. "Telekommunikation" der technische Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens 
von Signalen mittels Telekommunikationsanlagen; 

[P] Ausdrückliche Gestattung 
oder stillschweigende Duldung 

der  Privatnutzung:  

Arbeitgeber ist nach wohl noch
überwiegender Ansicht TK-

Dienstanbieter, der dem 
Fernmeldegeheimnis 

unterliegt!

a.A. Rechtsprechung: LAG Berlin-Brandenburg, 16.02.2011(4 Sa2132/10), LAG Niedersachsen, 31.05.2010(12 Sa 875/09), VG Karlsruhe, 
27.05.2013 ς2 K онпфκмн αMappusάΦ
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http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__88.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__3.html
http://www.kommunikationundrecht.de/detail/-/specific/Fernmeldegeheimnis-im-Arbeitsverhaeltnis-bei-erlaubter-2074157758
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Datenschutzrechtliche Regelungen des TMG

Á Relevant i.d.R. nur bei Mediendiensten im  
α!ǳǖŜƴǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎάΣ ȊΦ.Φ CƛǊƳŜƴǿŜōǎƛǘŜ

Dann bedeutsam: Pflichtangaben, Haftung für Inhalte (auch: RStV)

Á Datenschutzrechtliche Bestimmungen des TMG im 
Arbeitsverhältnis grds. nicht anwendbar: 

§ 11TMG   Anbieter-Nutzer-Verhältnis

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht für die Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten der Nutzer von Telemedien, soweit 
die Bereitstellung solcher Dienste 

1. im Dienst- und Arbeitsverhältnis zu ausschließlich beruflichen oder dienstlichen 
Zwecken oder

2. innerhalb von oder zwischen nicht öffentlichen Stellen oder öffentlichen Stellen 
ausschließlich zur Steuerung von Arbeits- oder Geschäftsprozessen erfolgt

Normen: §§ 11-15

Aber: 
Bei gestatteter Privatnutzung liegt 

Nutzungszweck außerhalb des 
Arbeitsverhältnisses vor

ς> Damit Anwendbarkeit des 
TMG!

27.10.2015 | Seite 16

AN-DS: I. Grundlagen & Systematik

http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/
http://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Rechtsgrundlagen/Gesetze_aktuell/13._RStV_01.04.2010_01.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/BJNR017910007.html
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.ŀǎƛŎǎΥ 5ŀǎ .5{D ƛƳ «ōŜǊŦƭǳƎΧ 
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Zweckbindung: Kein Anspruch auf Auskunft über Privatadresse eines angestellten Arztes
-> BGH, Urteil v. 20.01.2015 - VI ZR 137/14

Arbeitgeber müssen & 
dürfen dieDaten ihrer 
Arbeitnehmernicht zur 

Vorbereitung eines 
Gerichtsverfahrensan 
Dritte herausgeben

Wesentlicher Sachverhalt:
In dem Verfahren ging es ursprünglich um die Zustellung einer Klage in einemArzthaftungsprozess. Der 
Kläger wollte hierfür von der beklagten Klinik diePrivatanschrift seines behandelnden Arzteserfahren. 
Diese weigerte sich jedoch und der geschädigte Patient klagte auf Auskunftserteilung. 
Das Amtsgericht hatte die Klage abgewiesen, das Landgericht dagegen die Beklagte zur Auskunft 
verurteilt, weil sich Anonymität nicht mit dem Wesen des Arzt-Patienten-Verhältnis vertrage.  

Aus der Entscheidung: 
Zwar hat der Patient gegenüber Arzt und Krankenhaus grundsätzlich auch außerhalb eines Rechtsstreits 
Anspruch auf Einsicht in die ihn betreffenden Krankenunterlagen, soweit sie Aufzeichnungen über 
objektive physische Befunde und Berichte über Behandlungsmaßnahmen (Medikation, Operation etc.) 
betreffen. Der Klinikträger ist deshalb grundsätzlich gehalten, dem Patienten den Namen des ihn 
ōŜƘŀƴŘŜƭƴŘŜƴ !ǊȊǘŜǎ ƳƛǘȊǳǘŜƛƭŜƴΦ ώΧϐΦ 5ƛŜ ŘŀǊǸōŜǊ Ƙƛƴŀǳǎ ǾŜǊƭŀƴƎǘŜ aƛǘǘŜƛƭǳƴƎ ŘŜǊ tǊƛǾŀǘŀŘǊŜǎǎŜ ŘŜǎ 
!ǊȊǘŜǎ ƛǎǘ ŦǸǊ ŘŜƴ YƭŅƎŜǊ ȊǳǊ ±ŜǊŦƻƭƎǳƴƎ ǎŜƛƴŜǊ !ƴǎǇǊǸŎƘŜ ƴƛŎƘǘ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΦ ώΧϐΦ ½ǳǊ CǸƘǊǳƴƎ ŘŜǎ 
bereits rechtshängigen Prozesses bedarf der Kläger der Privatanschrift nicht.
Der Auskunftserteilung steht ferner die datenschutzrechtliche Vorschrift des § 32 Abs. 1 Satz 1 BDSG 
der Auskunftserteilung entgegen. Die Regelung gestattet dem Arbeitgeber die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses. Der Arbeitgeber ist aber 
grundsätzlich nicht berechtigt, personenbezogene Daten, die für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses erhoben worden sind, an Dritte weiterzuleiten. 
Da die Daten für die Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses erhoben worden sind, ist die 
Übermittlung an Dritte nach dem für den Datenschutz geltenden Zweckbindungsgebot grundsätzlich 
als zweckfremde Verwendung ausgeschlossen.

27.10.2015 | Seite 18

AN-DS: I. Grundlagen & Systematik

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2015&Sort=3&anz=9&pos=0&nr=70241&linked=urt&Blank=1&file=dokument.pdf
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BDSG- Basics:
§ 3aDatenvermeidung und Datensparsamkeit

Gestaltung und Auswahl von 
Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel 
auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene 
Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen. 

Insbesondere ist von den Möglichkeiten der 
Anonymisierung und PseudonymisierungGebrauch zu 
machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 
Schutzzweck steht.

Grundsatz der 
Datensparsamkeit:

α{ƻ wenig Daten wie 
möglich, nur so viele, wie 

ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘΗά

Á Rein technischer Ansatz

Á [P]: Zeitgemäß?
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Ansatz: α5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊ ŘǳǊŎƘ ¢ŜŎƘƴƛƪά
Å Praktisch unverbindliche Zielvorgabe
Å Verstoß als solcher sanktionslos

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3a.html
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Personenbezogene Daten, § 3 Abs. 1 BDSG
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Information

Einzelangabe über 
persönliche / 

sachliche Verhältnisse

Statistisches oder 
aggregiertes Datum

Natürliche Person

Unternehmen
Sachen

Verstorbene

Personist 
bestimmbar

Person ist nicht 
bestimmbar (z.B. 

anonymisiert)

BDSG nicht
anwendbar

BDSG anwendbar

§ 3 Abs. 9 BDSG : Ăsensible Datenñ=> Besonderer Schutz 
(auch  mittelbare Daten, z.B. Fehltage -Liste) 

[P] Ein - Mann - GmbH
[P ] Pseudonymisierung

AN-DS: I. Grundlagen & Systematik

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
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Basics: § 3 BDSG Arten personenbezogener Daten

ÅBestandsdaten= Daten, die in einem Kommunikationsdienst oder ςnetz 
dauerhaft gespeichert sind, z.B. e-Mail-Adresse, Benutzerkennung, Paßwort
oder (statische) IP-Adresse

Å±ŜǊōƛƴŘǳƴƎǎŘŀǘŜƴ κ α±ŜǊƪŜƘǊǎŘŀǘŜƴά (§ 3 Nr. 30 TKG) = Angaben über 
die Kommunikationspartner des jeweiligen Dienstes, z.B. Telefonnummern, 
e-Mail-Adressen sowohl des Anrufers / Angerufenen als auch des 
Absenders / Empfängers. Angaben über Zeitpunkt und Dauer einer 
Verbindung, in Anspruch genommene Systemleitungen, benutzte 
Anschlüsse etc.

ÅEntgelt-/Abrechungsdaten= Daten, die (nur) zu Abrechnungszwecken 
verarbeitet werden

ÅInhaltsdaten= übertragene Informationen und Nachrichten (z.B. per e-
Mail oder Telefon), die einem bestimmten Empfänger oder Absender 
zugeordnet werden können. Auch: Inhalte aufgerufener Webseiten.

ÅBesondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG)
= Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 

(Betroffener). 

(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder 

Stelle, die personenbezogene Daten für sich 
selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies 
durch andere im Auftrag vornehmen lässt.
(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die 

Daten erhält. Dritter ist jede Person oder Stelle 
außerhalb der verantwortlichen Stelle . [...]. 

(11) Beschäftigte sind: 

1.Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2.zu ihrer Berufsbildung Beschªftigte, [é],
8. Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist , [é]. 
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Personen: 

Á Betroffener (Abs.1)
Á Verantwortliche Stelle (Abs. 7)
Á Empfänger(Abs. 8)
Á Dritter (Abs. 8)
Á Beschäftigte (Abs. 11)

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
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§ 3 BDSGςÜberblick: 

Umgang mit personenbezogenen Daten

Erheben

= 
Beschaffen 
von Daten
§ 3 Abs. 3

Verarbeiten

5 Fallgruppen: 

Speichern
§ 3 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 1

Verändern
§ 3 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 2

Übermitteln
§ 3 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 3

Löschen
§ 3 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 5

Sperren
§ 3 Abs. 4 

Satz 2 Nr. 4

Nutzen

Auffang-
Tatbestand
§ 3 Abs. 5

AN-DS: I. Grundlagen & Systematik

Anonymisieren

§3 Abs. 6

Pseudonymisieren

§3 Abs. 6a

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
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Basics: § 4 BDSG

§ 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetzoder eine andere 
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene 
eingewilligthat.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. 
Ohne seine Mitwirkungdürfen sie nur erhoben werden, wenn 
1.eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
2. a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder der 
Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen 
erforderlich macht oder
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde
und keine Anhaltspunktedafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessendes Betroffenen beeinträchtigtwerden.

Verbot mit 
α9ǊƭŀǳōƴƛǎǾƻǊōŜƘŀƭǘάΥ 

Für Datenverarbeitung daher 
stets erforderlich:

Gesetzliche Erlaubnis oder 
Einwilligung
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http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__4.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__4.html
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Basics: § 4a BDSG

Grundsatz der Ăinformierten Einwilligungñ:

§ 4a Einwilligung

(1) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des 

Betroffenen beruht. Er ist auf den vorgesehenen Zweck der Erhebung, 

Verarbeitung oder Nutzung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles 

erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der 

Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit 

nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die 

Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie 

besonders hervorzuheben.

é

Arbeitnehmer muß

Á durch AG über die Tragweite 
seiner Einwilligung hinreichend
informiert worden sein 

und

Á die tatsächlicheMöglichkeit 
haben, sie ohne Angst vor 
Sanktionen abzulehnen oder 
später zu widerrufen

Einwilligung sollte arbeitgeberseitig nur dann eingeholt werden, 
wenn die beabsichtigte Verarbeitung personenbezogener Daten 
nicht durch Gesetz (oder TV bzw. BV!) bereits erlaubt ist.
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http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__4a
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__4a.html
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Freiwilligkeit der Einwilligung im Arbeitsverhältnis

Aktuelle
Grundsatz-

entscheidung

BAG,
Urteil vom 

11.12.2014,
8 AZR 1010/13: 

α!ǳŎƘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŜƛƴŜǎ !ǊōŜƛǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜǎ ƪǀƴƴŜƴ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊ ǎƛŎƘ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘ αŦǊŜƛ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴάΣ 
wie sie ihr Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ausüben wollen. Dem steht weder die 
grundlegende Tatsache, dass Arbeitnehmer abhängig Beschäftigte sind noch das Weisungsrecht des 
Arbeitgebers,§ 106 GewO, entgegen. Mit der Eingehung eines Arbeitsverhältnisses und der Eingliederung in 
einen Betrieb begeben sich die Arbeitnehmer nicht ihrer Grund- und Persönlichkeitsrechte. Die zu§ 4a 
BDSGformulierte Gegenauffassung(Simitis in Simitis BDSG 8.Aufl. § 4a Rn. 62)verkennt, dass schon nach§ 32 
BDSGDatenverarbeitung im Arbeitsverhältnis möglich ist, unter den Voraussetzungen des§ 32 BDSGsogar 
einwilligungsfrei. Löste die Verweigerung einer außerhalb von§ 32 BDSGerforderlichen schriftlichen 
Einwilligung Benachteiligungen aus, so stellte dies einen groben Verstoß gegen die arbeitgeberseitigen 
Pflichten aus§ 241 Abs. 2und§ 612a BGBdar, der zum Schadensersatz nach§§282, 280 Abs.1 
BGBǾŜǊǇŦƭƛŎƘǘŜǘŜΦά 

α²ŜƎŜƴ ŘŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ŘŜǎ wŜŎƘǘǎ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊΣ ŀǳŎƘ ƛƳ !ǊōŜƛǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎ ƛƘǊ DǊǳƴŘǊŜŎƘǘ ŀǳŦ 
informationelle Selbstbestimmung ausüben zu dürfen, führt eine solche Abwägung im Ergebnis dazu, dass 
auch und gerade im Arbeitsverhältnis die Einwilligung der Arbeitnehmer der Schriftform bedarf. Nur 
dadurch kann verdeutlicht werden, dass die Einwilligung der Arbeitnehmer zur Veröffentlichung ihrer Bildnisse 
unabhängig von den jeweiligen Verpflichtungen aus dem eingegangenen Arbeitsverhältnis erfolgt und dass die 
9ǊǘŜƛƭǳƴƎ ƻŘŜǊ ±ŜǊǿŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ 9ƛƴǿƛƭƭƛƎǳƴƎ ŦǸǊ Řŀǎ !ǊōŜƛǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎ ƪŜƛƴŜ CƻƭƎŜƴ ƘŀōŜƴ ŘǸǊŦŜƴΦά

α!ƭƭŜǊŘƛƴƎǎ ŘŜǳǘŜǘ Ŝƛƴ ¦ƳƪŜƘǊǎŎƘƭǳǎǎ ŀǳǎ§ 28 Abs.3a Satz1 aEBDSGdarauf hin, dass eine einmal erteilte 
9ƛƴǿƛƭƭƛƎǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ƎŜƴŜǊŜƭƭ αƧŜŘŜǊȊŜƛǘ Ƴƛǘ ²ƛǊƪǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ½ǳƪǳƴŦǘ ǿƛŘŜǊǊǳŦŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴάΦώΧϐΦ 9ǎ ƛǎǘ 
wiederum im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der anderen Seite,§ 241 Abs.2 
BGBΣ ŜƛƴŜ !ōǿŅƎǳƴƎ ƛƳ 9ƛƴȊŜƭŦŀƭƭ ǾƻǊȊǳƴŜƘƳŜƴΦ ώΧϐΦ LƳ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǊ ƛƴ ǎƻƭŎƘŜƴ CŅƭƭŜƴ ǾƻǊȊǳƴŜƘƳŜƴŘŜƴ 
Gesamtabwägung ist vielmehr zu verlangen, dass der widerrufende Arbeitnehmer einen Grund im Sinne einer 
9ǊƪƭŅǊǳƴƎ ŀƴƎƛōǘΣ ǿŀǊǳƳ ŜǊ ƴǳƴƳŜƘǊώΧϐ  ǎŜƛƴ wŜŎƘǘ ŀǳŦ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƭƭŜ {ŜƭōǎǘōŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ƎŜƎŜƴƭŅǳŦƛƎ 
ŀǳǎǸōŜƴ ǿƛƭƭΦά 
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http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=8 AZR 1010/13
http://dejure.org/gesetze/GewO/106.html
http://dejure.org/gesetze/BDSG/4a.html
http://dejure.org/gesetze/BDSG/32.html
http://dejure.org/gesetze/BDSG/32.html
http://dejure.org/gesetze/BDSG/32.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/241.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/612a.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/282.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/280.html
http://dejure.org/gesetze/BDSG/28.html
http://dejure.org/gesetze/BGB/241.html
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Überblick: 
Spezifische Erlaubnistatbestände des BDSG für das Arbeitsverhältnis
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Basics: § 28 BDSG

§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für eigene 
Zwecke

(1)Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten 
oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszweckeist zulässig 
1. wenn es der Zweckbestimmungeines Vertragsverhältnisses oder 
vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit dem Betroffenen dient,
2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessender verantwortlichen Stelle 
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse des Betroffenenan dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung 
überwiegt, oder
3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle sie 
veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung gegenüber dem 
berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle offensichtlich überwiegt.

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, für die die Daten 
verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret festzulegen.

Im Rahmen der Zweckbestimmung
dürfen personenbezogene Daten ohne 
Einwilligung des Betroffenen erhoben 

verarbeitet und genutzt werden! 

Weitere spezifische Befugnisse ergeben sich bei erlaubter Privatnutzung nach bislang h.M. insbesondere aus §
95 Abs. 1 TKG, § 96 Abs. 1 TKGsowie § 100 Abs. 3 TKG

Befugnis zum Erheben, 
Speichern und Nutzen von 
Daten
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http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__28.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__28.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__95.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__96.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/__100.html
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Basics: § 32 BDSG

§ 32 BDSG: Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die 
Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung 
des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. 
Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur 
dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche 
Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis 
eine Straftat begangen hat, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung 
erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im 
Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht 
automatisierten Datei verarbeitet, genutzt oder für die Verarbeitung oder Nutzung in einer 
solchen Datei erhoben werden.

(3) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten bleiben unberührt.

ά[ŜȄ [ƛŘƭάΥ [ŜƎƛǎƭŀǘƛǾŜ wŜŀƪǘƛƻƴ ŀǳŦ 
Datenschutz-Skandale  -> Erst mit der 

Entwurfsfassung vom 01.07.2009 
noch kurzfristig in die BDSG-Novelle 

LL ŜƛƴƎŜŦǸƎǘΧ

Befugnis zum Erheben, 
Speichern und Nutzen von 
Daten im Arbeitsverhältnis
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Basics: § 32 BDSG

Befugnis zum Erheben, Speichern und Nutzen von Daten 
im Arbeitsverhältnis gem. § 32 Abs. 1 BDSG :

27.10.2015 | Seite 29

AN-DS: I. Grundlagen & Systematik

[P] Durchführung rein 
präventiver Kontrollen

ArbGCottbus, Urt. v. 25.11.2014 -
3 Ca 359/14: Beweisverwertungs-

verbotbei ohnekonkreten
VerdachterhobenenDaten

ωBegründung, Durchführung, Beendigung des ArbV(Satz 1)

ωAufdeckung einer Straftat (Satz 2)
Zwecke 

ωJede Form der Datenerhebung,  auch analog, § 32 Abs. 2 BDSG
Art des Umgangs mit 

personenbezogenen Daten

ωAlle abhängig Beschäftigten i.S.d. § 3 Abs. 11 BDSGbetroffener Personenkreis 

ωErforderlichkeit (Satz 1)

ωKonkreter Tatverdacht, Erforderlichkeit, Verhältnismässigkeit(Satz 2)
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen 

http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__32.html
https://openjur.de/u/763700.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__32.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
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αSpindkontrolleά ςBAG, 20.06.2013 (2 AZR рпсκмн αIǀǎŎƘŜƴ-¦ǊǘŜƛƭά)

Klarstellung, die außer 
auf i.S.d. § 32 Abs1 S. 2 
BDSG auch auf andere 

Normen des BDSG 
übertragen werden kann:

Erforderlichkann eine 
Datenverarbeitungnur
sein, wenn sie gemäß 
den Grundsätzen des 
öffentlichen Rechts 
verhältnismäßigist, 
was sich nach den 

klassischen Kriterien

legitimer Zweck, 

Geeignetheit, 

Erforderlichkeit und

Angemessenheit 
beurteilt. 

Das allgemeine Interesse 
an einer 

funktionstüchtigen 
Rechtspflege und das 

Interesse, sich ein 
Beweismittel für 

zivilrechtliche Ansprüche 
zu sichern, reichen für 

sich betrachtet nicht aus, 
dem 

Verwertungsinteresse im 
Rahmen der 

Angemessenheitsprüfung 
vorzunehmenden 

Abwägung den Vorzug zu 
geben.

Explizit angesprochen:

§ 32 Abs.2 BDSGhebt 
grundsätzliche Beschränkung 
der Anwendung des BDSG auf 

dateigebundene bzw. 
automatisierte 

Verarbeitungen auf und 
erfasst auch die 

Datenerhebung durch rein 
tatsächliche Handlungen:

Öffnen eines dem AN 
persönlich zugeordneten 

Schranks ohne Einwilligung 
zwecks Durchsuchung ist 

regelmäßig ein 
schwerwiegender Eingriff in 
die Privatsphäre, der nur bei 

Vorliegen zwingender Gründe 
gerechtfertigt ist. 

Unbeantwortet: 

Spindöffnung= Datenerhebung 
und -verarbeitung im Sinne des §

32 Abs. 1 BDSG? 

Wenn (+), Voraussetzungen des 
§ 32 Abs. 1 S. 2 BDSG zu 

beachten: 

α ½ǳǊ !ǳŦŘŜŎƪǳƴƎ Ǿƻƴ {ǘǊŀŦǘŀǘŜƴ 
dürfen personenbezogene Daten 

eines Beschäftigten nur dann 
erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn zu 

dokumentierende tatsächliche 
Anhaltspunkte den Verdacht 

begründen, dass der Betroffene 
im Beschäftigungsverhältnis eine 

Straftat begangen hat, die 
Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung zur Aufdeckung 
erforderlich ist und das 

schutzwürdige Interesse des 
Beschäftigten an dem Ausschluss 
der Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung nicht überwiegt, 
insbesondere Art und Ausmaß im 

Hinblick auf den Anlass nicht 
ǳƴǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎƳŅǖƛƎ ǎƛƴŘά 
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http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=17133
http://www.juris.de/jportal/portal/t/7j0/page/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR029550990BJNE008400310&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/7j0/page/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR029550990BJNE008400310&doc.part=S&doc.price=0.0
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αSpindkontrolleά = Grundsatzurteil zu Beweisverwertungsverbot
-> BAG, Urteil v. 20.06.2013 - 2 AZR 546/12όαIǀǎŎƘŜƴ-¦ǊǘŜƛƭάύ

Leitsätze

Der prozessualen 
Verwertung von 
Beweismitteln, die der 
Arbeitgeber aus einer in 
Abwesenheit und ohne 
Einwilligung des 
Arbeitnehmers 
durchgeführten Kontrolle 
von dessen Schrank erlangt 
hat, kann schon die 
Heimlichkeit der 
Durchsuchung 
entgegenstehen.

Hat der Arbeitgeber dem 
Betriebsrat bestimmte 
Kündigungsgründe nicht 
mitgeteilt, ist sein 
entsprechender Sachvortrag 
im Kündigungsschutzprozess 
gleichwohl verwertbar, wenn 
der Arbeitnehmer die 
ordnungsgemäße Anhörung 
des Betriebsrats 
erklärtermaßen nicht rügt.  

Grundsätzliche Aussagen: 

(1)Die Zivilprozessordnung kennt für rechtswidrig erlangte Informationen oder Beweismittel kein - ausdrückliches - prozessuales 
Verwendungs- bzw. Verwertungsverbot. Aus§ 286 ZPOi.V.m. Art. 103 Abs1 GGfolgt im Gegenteil die grundsätzliche Verpflichtung der 
Gerichte, den von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt und die von ihnen angebotenen Beweise zu berücksichtigen. Dementsprechend 
bedarf es für die Annahme eines Beweisverwertungsverbots, das zugleich die Erhebung der angebotenen Beweise hindern soll, einer 
besonderen Legitimation in Gestalt einer gesetzlichen Grundlage.

(2) Der persönliche Schrank eines Arbeitnehmers und dessen Inhalt sind Teil der Privatsphäre. Sie sind gleichwohl nicht unterallen 
Umständen einer Kontrolle durch den Arbeitgeber entzogen. Betroffen ist nicht der absolut geschützte Kernbereich privater 
Lebensgestaltung, sondern der nur relativ geschützte Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Stellt der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer einen abschließbaren Schrank zur Verfügung, berührt diese Überlassung auch seine eigenen Belange.

(3) Arbeitnehmer müssen darauf vertrauen können, dass ihnen zugeordnete Schränke nicht ohne ihre Einwilligung geöffnet, dort 
eingebrachte persönliche Sachen nicht ohne ihr Einverständnis durchsucht werden. Geschieht dies dennoch, liegt regelmäßig ein
schwerwiegender Eingriff in ihre Privatsphäre vor. Er kann nur bei Vorliegen zwingender Gründe gerechtfertigt sein. Bestehen konkrete 
Anhaltspunkte für eine Straftat und zählt der Arbeitnehmer zu dem anhand objektiver Kriterien eingegrenzten Kreis der Verdächtigen, kann 
sich zwar aus dem Arbeitsvertrag i.V.m. § 242 BGBeine Verpflichtung ergeben, Aufklärungsmaßnahmen zu dulden. Erforderlich i.S.d. § 32 Abs
1 S 2 BDSGbzw. verhältnismäßig im Sinne einer Beschränkung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts kann eine Schrankkontrolle aber nur 
sein, wenn sie geeignet, erforderlich und angemessen ist.

(4) Sowohl die Gerichte für Arbeitssachen als auch die ordentlichen Gerichte sind befugt, Erkenntnisse zu verwerten, die sicheine 
Prozesspartei durch Eingriffe in das allgemeine Persönlichkeitsrecht verschafft hat, wenn eine Abwägung der beteiligten Belange ergibt, dass 
das Interesse an einer Verwertung der Beweise trotz der damit einhergehenden Rechtsverletzung das Interesse am Schutz der Daten 
überwiegt. Das allgemeine Interesse an einer funktionstüchtigen Rechtspflege und das Interesse, sich ein Beweismittel für zivilrechtliche 
Ansprüche zu sichern, reichen dabei für sich betrachtet nicht aus, dem Verwertungsinteresse den Vorzug zu geben.
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Praktische Bedeutung: 
Ăfruit of the poisonous
treeñ im Arbeitsrecht...

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=en&nr=17133
http://www.juris.de/jportal/portal/t/7j0/page/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR005330950BJNE033802301&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/7j0/page/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000010949BJNE013400314&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/7j0/page/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR001950896BJNE023502377&doc.part=S&doc.price=0.0
http://www.juris.de/jportal/portal/t/7j0/page/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR029550990BJNE008400310&doc.part=S&doc.price=0.0
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Standort

I. Gesetzliche Grundlagen und Systematik des AN-Datenschutzes 

II. Typische Konfliktfelder im Unternehmen 
III. Datentransfer im Konzern und Zulässigkeit der Weitergabe von AN-Daten an Dritte

IV. Betriebsverfassungsrechtliche Rahmenbedingungen der Datenverarbeitung 

V. Informations-/Handlungspflichten des Arbeitgebers 

VI. Rechtsfolgen bei Verstößen
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Typische Konfliktfelder im Unternehmen

Überblick

Fragerecht und 
Datennutzung

Personalakten 

Elektronischer 
Datenabgleich / 

Screening

E-Mail & 
Internet

Telefon / Handy

Video-
Überwachung

GPS-

Ortung
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